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Muster für ein Prüfschema zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in 
ein Führungszeugnis für ehrenamtliche Personen 

Ziel/ Anliegen: 
Bei ehrenamtlich tätigen Personen ist vom kirchlichen Rechtsträger, gem. §6; Abs 4 und §1, Abs 1 der 
Ausführungsbestimmungen zur Präv.O FR, einzuschätzen, ob aufgrund der Kriterien, Art, Intensität und Dauer 
des Kontaktes zu Minderjährigen (und erwachsenen Schutzbefohlenen) ein erweitertes Führungszeugnis ein zu 
sehen ist. 
Zudem ist es Verantwortung des kirchlichen Rechtsträgers, sicher zustellen, dass nicht von den eigenen 
Fachkräften selbst eine Gefährdung durch Übergriffe, Missbrauch und Nötigung ausgeht. 
Die Einschätzung des Gefährdungsrisikos für das Wohl von Minderjährigen (und erwachenen 
Schutzbefohlenen) ist eine ausgesproche schwierige Tätigkeit mit u.U. mit weitreichenden Folgen. Daher sollte 
sie stets im Zusammenwirken mehrerer Verantwortlicher im Kontakt mit geschulten Präventionsfachkräften, 
gem. §15 Präv O FR, erfolgen. (Mehraugenprinzip) 

 
Prüfschema: 

Tätigkeit  

Kinder / Jugendliche werden beaufsichtigt, betreut, erzogen, 
ausgebildet oder vergleichbarer Kontakt. 

 ja  nein 

 

Wahrnehmung von Leistungen oder anderer Aufgaben der 
Jugendhilfe gemäß §2 Abs.2 oder 3 SGB  

 ja  nein 

Finanzierung der Aufgabe durch die Jugendhilfe oder durch 
sonstige kommunale öffentliche Mittel 

 ja  nein 

 

Gefährdungspotential bzgl.: Gering Mittel Hoch 

Art:    

Vertrauensverhältnis    

Hierarchie- / Machtverhältnis    

Altersdifferenz    

Risikofaktoren des Kindes / Verletzlichkeit    

Intensität:    

Abwesenheitszeiten weiterer betreuender Personen    

Abwesenheitszeiten weiterer betreuter Kinder / Jugendlicher    

Bei Gruppen:    Häufigkeit von Mitgliederwechsel    

Geschlossenheit (fehlende Einsehbarkeit) der Räumlichkeiten    

Grad an Intimität des Kontaktes / Wirken in die Privatsphäre    

Dauer:    

Zeitlicher Umfang    

Regelmäßigkeit    

Übernachtung bei Freizeitmaßnahmen    

 

Abschließende Einschätzung 

Einsichtnahme in Führungszeugnis notwendig  ja  nein 

 

Begründung: 
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